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Aufgrund von § 17 des Sächsischen Heilberufekammergesetzes
(SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), zuletzt
geändert mit Artikel 17 des Gesetzes vom 28. Juni 2001 (Sächs
GVBl. S. 426, 428), hat die Kammerversammlung der Sächsi-
schen Landesärztekammer am 9. November 2002 die folgende
Satzung zur Änderung der Berufsordnung der Sächsischen Lan-
desärztekammer beschlossen:

Artikel 1
Die Berufsordnung der Sächsischen Landesärztekammer (Berufs-
ordnung – BO) vom 24. JUNI 1998 (genehmigt mit Bescheid
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit
und Familie vom 17.06.1998, AZ. 52-5415.20/14, veröffentlicht
im Ärzteblatt Sachsen, Heft 8/1998, S. 352), zuletzt geändert
mit Satzung zur Änderung der Berufsordnung der Sächsischen
Landesärztekammer (Berufsordnung – BO) vom 21. Nov. 2000
(genehmigt mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums
für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie vom 16.11.2000,
Az. 52-5415.21/6, veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen, Heft
12/2000, S. 547), wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 6 wird aufgehoben.

2. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 2, der bisherige Ab-
satz 4 wird zu Absatz 3.

3. § 17 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Niederlassung ist durch ein Praxisschild kenntlich zu
machen. Der Arzt hat auf seinem Praxisschild
– den Namen
– die (Fach-) Arztbezeichnung
– die Sprechzeiten sowie
– ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft
gem. § 22 i.V.m. Kapitel D Nr. 8 anzugeben.

Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden,
können von der Ankündigung ihrer Niederlassung durch ein Pra-
xisschild absehen, wenn sie dies der Ärztekammer anzeigen.“

4. Dem § 18 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Mit Genehmigung der Ärztekammer darf der Arzt ausgela-
gerte Praxisräume mit einem Hinweisschild kennzeichnen, wel-
ches seinen Namen, seine Arztbezeichnung und einen Hinweis
auf die in den ausgelagerten Praxisräumen durchgeführten Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden enthält.“

5. Nach § 22 wird folgender § 22a angefügt:

„22a
Ankündigung von Kooperationen

(1) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärzten (Gemein-
schaftspraxis, Ärztepartner-schaft, Kapitel D Nr. 8) sind – unbe-
schadet des Namens einer Partnerschaftsgesellschaft – die Namen
und Arztbezeichnungen aller in der Gemeinschaft zusammen-
geschlossenen Ärzte anzuzeigen. Der Zusammenschluss ist
ferner entsprechend der Rechtsform mit dem Zusatz „Gemein-
schaftspraxis“ oder „Partnerschaft“ anzukündigen. Die Fortführung
des Namens eines nicht mehr berufstätigen, eines ausgeschiede-
nen oder verstorbenen Partners ist unzulässig. Hat eine ärztliche
Gemeinschaftspraxis oder Partnerschaft gemäß Kapitel D Nr. 8
mehrere Praxissitze, so ist für jeden Partner zusätzlich der Praxis-
sitz anzugeben. 

(2) Bei Kooperation gemäß Kapitel D Nr. 9 muss sich der Arzt in
ein gemeinsames Praxisschild mit den Kooperationspartnern auf-
nehmen lassen. Bei Partnerschaften gemäß Kapitel D Nr. 10 darf
der Arzt, wenn die Angabe seiner Berufsbezeichnung vorgese-
hen ist, nur gestatten, dass die Bezeichnung „Arzt“ oder eine an-
dere führbare Bezeichnung angegeben wird.

(3) Zusammenschlüsse zu Organisationsgemeinschaften dürfen
nicht angekündigt werden.
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(4) Die Zugehörigkeit zu einem Praxisverbund nach Kapitel D
Nr. 11 kann durch Hinzufügen des Namens des Verbundes ange-
kündigt werden.“  

6. § 27 erhält folgende Fassung:

§ 27
Erlaubte Information und berufswidrige Werbung

(1) Zweck der nachstehenden Vorschriften der Berufsordnung
ist die Gewährleistung des Patientenschutzes durch sachgerechte
und angemessene Information und die Vermeidung einer dem Selbst-
verständnis des Arztes zuwiderlaufenden Kommerzialisierung
des Arztberufs.

(2) Auf dieser Grundlage sind dem Arzt sachliche berufsbezo-
gene Informationen gestattet.
(3) Berufswidrige Werbung ist dem Arzt untersagt. Berufswidrig
ist insbesondere eine anpreisende, irreführende oder vergleichen-
de Werbung. Der Arzt darf eine solche Werbung durch Andere
weder veranlassen noch dulden. Werbeverbote aufgrund anderer
gesetzlicher Bestimmungen bleiben unberührt.

(4) Der Arzt kann
1. nach der Weiterbildungsordnung erworbene Bezeichnungen,
2. nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbene
Qualifikationen,
3. Tätigkeitsschwerpunkte und
4. organisatorische Hinweise
ankündigen.
Die nach Nr. 1 erworbenen Bezeichnungen dürfen nur in der nach
der Weiterbildungsordnung zulässigen Form geführt werden. Ein
Hinweis auf die verleihende Ärztekammer ist zulässig. Andere
Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkte dürfen nur angekün-
digt werden, wenn diese Angaben nicht mit solchen nach gere-
geltem Weiterbildungsrecht erworbenen Qualifikationen verwech-
selt werden können.
(5) Die Angaben nach Absatz 4 Nr. 1 bis 3 sind nur zulässig,
wenn der Arzt die umfassten Tätigkeiten nicht nur gelegentlich
ausübt.
(6) Die Ärzte haben der Ärztekammer auf deren Verlangen die
zur Prüfung der Voraussetzungen der Ankündigung erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen. Die Ärztekammer ist befugt,
ergänzende Auskünfte zu verlangen.“
7. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28
Verzeichnisse

Ärzte dürfen sich in Verzeichnisse eintragen lassen, wenn diese
folgenden Anforderungen gerecht werden:
1. sie müssen allen Ärzten, die die Kriterien des Verzeichnisses
erfüllen, zu denselben Bedingungen gleichermaßen mit einem
kostenfreien Grundeintrag offen stehen,
2. die Eintragungen müssen sich auf die ankündigungsfähigen
Informationen beschränken und 
3. die Systematik muss zwischen den nach der Weiterbildungs-
ordnung und nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften
erworbenen Qualifikationen einerseits und Tätigkeitsschwerpunk-
ten andererseits unterscheiden.“

8. Kapitel D Nr. 1 bis 5 werden aufgehoben.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die geänderte Satzung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Dresden, den 9. November 2002

Prof. Dr. med. habil. Schulze Dienst- Dr. med. Liebscher
Präsident siegel Schriftführer

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales hat mit Schrei-
ben vom 15. 11. 2002, Az 61-5415.21/6 die Genehmigung er-
teilt.

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Berufsordnung der
Sächsischen Landesärztekammer wird hiermit ausgefertigt und
wird im Ärzteblatt Sachsen bekannt gemacht.

Dresden, den 22. Nov. 2002 Der Präsident
Prof. Dr. Jan Schulze
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Aufgrund von § 25 des Sächsischen Heilberufekammergesetzes
(SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), zuletzt
geändert mit Artikel 17 des Gesetzes vom 28. Juni 2001 (Sächs
GVBl. S. 426, 428), hat die Kammerversammlung der Sächsi-
schen Landesärztekammer am 9. November 2002 die folgende
Satzung zur Änderung der Weiterbildungsordnung der Sächsi-
schen Landesärztekammer beschlossen:

Artikel 1
Die Weiterbildungsordnung der Sächsischen Landesärztekammer
vom 8. November 1993 (genehmigt mit Bescheid des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie vom
03.11.1993, Az 52/8870-1-000/36/93, veröffentlicht im Ärzte-
blatt Sachsen, Heft 12/1993, S. 857), zuletzt geändert mit Sat-
zung zur Änderung der Weiterbildungsordnung der Sächsischen
Landesärztekammer vom 8. November 1993 Vom 04. Juli 2001
(genehmigt mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums
für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie vom 26. Juni 2001,
Az 61-5415.21/7, veröffentlicht im Ärzteblatt Sachsen, Heft
08/2001, S. 371) wird wie folgt geändert:

1. § 20 wird wie folgt neu gefasst:

„ § 20
Weiterbildung innerhalb der Europäischen Union

(1) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein in einem ande-
ren Mitgliedstaat als der Bundesrepublik Deutschland oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erworbenes fachbezogenes Diplom, Prüfungs-
zeugnis oder einen sonstigen fachbezogenen Befähigungsnach-
weis für ein Gebiet, einen Schwerpunkt oder einen Bereich be-
sitzt, erhält auf Antrag die Anerkennung für ein entsprechendes
Gebiet, einen entsprechenden Schwerpunkt oder Bereich und
das Recht zum Führen einer entsprechenden Bezeichnung, so-
weit nach dieser Weiterbildungsordnung in diesem Gebiet, Schwer-
punkt oder Bereich eine entsprechende Anerkennung möglich
ist. Die Ärztekammer berücksichtigt dabei auch die Berufser-
fahrung, Zusatzausbildung und fachärztliche Weiterbildung. Die
Ärztekammer trifft ihre Entscheidung innerhalb einer Frist von
vier Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den
Antrag zusammen mit den vollständigen Unterlagen eingereicht
hat. Wenn die Mindestdauer der Weiterbildung nach den Richt-
linien der Europäischen Union nicht erfüllt worden ist, kann die
Ärztekammer von dem Arzt eine Bescheinigung der zuständigen
Stelle des Heimat- oder Herkunftsstaates darüber verlangen, dass
die betreffende ärztliche Tätigkeit tatsächlich und rechtmäßig
während einer Zeitdauer ausgeübt worden ist, die der doppelten
Differenz zwischen der tatsächlichen Dauer der Weiterbildung
und der genannten Mindestdauer der Weiterbildung entspricht.
(2) Die von den Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union in einem  der anderen Mitgliedstaaten oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-

ischen Wirtschaftsraum abgeleisteten Weiterbildungszeiten, die
noch nicht zu einem Befähigungsnachweis gemäß Absatz 1 Satz
1 geführt haben, sind nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 auf die im
Geltungsbereich dieser Weiterbildungsordnung festgesetzten
Weiterbildungszeiten ganz oder teilweise anzurechnen. Absatz 1
Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
(3) Die Ärztekammer erkennt in Bezug auf Staatsangehörige
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, deren Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise nicht mit
den in den Richtlinien der Europäischen Union aufgeführten Aus-
bildungsbezeichnungen des betreffenden Mitgliedstaates über-
einstimmen, die von diesem Mitgliedstaat ausgestellten Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise als aus-
reichenden Nachweis an, wenn sie mit einer Bescheinigung ihrer
zuständigen Behörde oder Einrichtung versehen sind. Aus die-
ser Bescheinigung muss hervorgehen, dass die betreffenden Dip-
lome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
eine Ausbildung entsprechend den Bestimmungen der Richtli-
nien der Europäischen Union abschließen und von dem ausstel-
lenden Mitgliedstaat mit denjenigen Befähigungsnachweisen
gleichgestellt werden, deren Ausbildungsbezeichnungen in den
Richtlinien der Europäischen Union aufgeführt sind. 
(4) Die Ärztekammer prüft die Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise im Bereich der Richtlinien der
Europäischen Union, die die betreffende Person außerhalb der
Europäischen Union erworben hat, sofern diese Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union anerkannt worden sind, so-
wie die in einem Mitgliedstaat absolvierten Ausbildungsgänge
und/oder die dort erworbene Berufserfahrung. Die Ärztekammer
trifft eine Entscheidung innerhalb einer Frist von drei Monaten
ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den Antrag mit den
vollständigen Unterlagen eingereicht hat.
(5) Ablehnende Entscheidungen der Ärztekammer über Anträge
auf Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonsti-
gen Befähigungsnachweisen müssen ordnungsgemäß begründet
werden. Der Antragsteller hat das Recht, solche Entscheidungen
durch Erhebung eines Widerspruchs anzufechten. Dieses Recht
steht ihm auch zu, wenn innerhalb der vorgeschriebenen Frist
nach Absatz 1 oder 2 keine Entscheidung ergeht.“

2. Nach § 20 wird als § 20a eingefügt:

„ § 20a
Weiterbildung außerhalb der Europäischen Union

(1) Eine Weiterbildung im Ausland außerhalb eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum kann
ganz oder teilweise angerechnet werden, wenn sie den
Grundsätzen dieser Weiterbildungsordnung entspricht und eine
Weiterbildung von mindestens 12 Monaten in einem angestreb-
ten Gebiet, Schwerpunkt oder Bereich oder in einer fakultativen
Weiterbildung in der Bundesrepublik abgeleistet worden ist.
Gleiches gilt für die Weiterbildung in einem Mitgliedstaat der
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Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, wenn sie
von einem Arzt abgeleistet wurde, der nicht Staatsangehöriger
eines Mitgliedstaates oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist.
(2) Eine von Ärzten, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen, aber zum Personenkreis des Artikel 116 Abs. 1 Grund-
gesetz gehören, außerhalb des Geltungsbereiches des Grund-
gesetzes abgeschlossene Weiterbildung ist anzuerkennen, wenn
sie einer Weiterbildung nach Maßgabe dieser Weiterbildungs-
ordnung gleichwertig ist. Bei nicht gleichwertiger oder nicht
abgeschlossener Weiterbildung gilt für die Anrechnung von
Weiterbildungszeiten § 19 Abs. 2 entsprechend.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die geänderte Satzung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Dresden, den 9. November 2002

Prof. Dr. med. habil. 
Jan Schulze Dienst- Dr. med. Lutz Liebscher
Präsident siegel Schriftführer

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales hat mit Schrei-
ben vom 15. 11. 2002, Az 61-5415.21/7 die Genehmigung er-
teilt.

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Weiterbildungsord-
nung der Sächsischen Landesärztekammer wird hiermit ausge-
fertigt und wird im Ärzteblatt Sachsen bekannt gemacht.

Dresden, den 22. Nov. 2002 Der Präsident
Prof. Dr. Jan Schulze
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